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Nachdem di.e Landessynode am 11. März 1%4 der 
Ordnung des Verfahrens bei der Bean.srtandung der 
Lehre ordinLer!er Diener am Wort {Lehrbeanstan
dungsordnung) vom 27. 6. 1963 / 10. 7. 1963 {Amts
bliatt EKD - Berlin.er Ausgaibe - Nr. 9, 1963, S. 173 
Nr. 113) zugestimmt und der R.at der Ev. Kirche 
der Union durch Beschluß vom 7. 4. 1964 di.ese 
Ordnun.g für unsere Landeskirche zum 1. April 1964 
in Kraft gesetzt hat, wird im folgenden die Lehr
,beanstandunigs.ordnung und das von der Landessy
node beschl.os1s·ene Kirchengesetz zur Lehi:heanstan
dungs.o•rdmmg vom 11. März 1964 veröHe01thcht. 

Nr. 1) Ordnung des Verfahrens bei der Bean
standung der Lehre ordinierter Diener 
am Wort (Lehrbeanstandungsordnung) 

vom 27.6. 1963/10.7. 1963 

- Amtsbl. der EKD - Berliner Ausgabe - Nr. 9, 
1963, S. 173, Nr. 1'/3 -

Die Synode der Evangelischen Kil"'Ohe der Union 
ha•t die folgende Ordnung beschlossen: 

Grundlegung 

I. 
Die Kirche ha-t den 'Auftrag, das Evangelium von 
Jesus Chüs1tus gemäß der Heiligen Schrift Alten 
und Neuen Teslaments lauter und rein zu he:z;eugen. 
Mil diesem Auftrag ist 'ihr di0e V0erpflichtu.ng ge
geben, Verkün,digung und Lehre .an der Heiligen 
Schrift zu prüfen und um deB Heils der Menschen 
willen eine Verführung der Gewissen und •eine Zer
störnng der Gemeinde durch 'schriftwidrige V erkün
digung und Lehre abzurwe'hr.en. 

D. Freie Stellen 

E. Weitere Hinweise 

Nr. 4) Singewochenplan 1964 

Nr. 5) Oekumen.is:che Gebetswoche 1964 

Nr. 6) Werkwoche 

F. Mitteilungen für den kirchlichen Dienst 

Nr. 7) Wort dies Rate•s der EKD ZUJ!Il derzeitigen 
Ge1spräch zwiS'chen den Konfessd:onen . 

Nr. 8) Pfing15tbotscihaft 1964 des Oek. ltates 

Nr. 9) Budrbesprechung . 
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Die Kirche kann dies.en Auf.trag nur wahrnehmen, 
weil sie die V.erheißung ha.t, daß der Herr der 
Ki.rche selbst üher der Verkürndigung und Lehre 
des Evangeliums wacht, und 'daß er 1seiner Kirche 
durch den Heiligen Geis! hilft, das Evangelium in 
Vollmacht zu verkündigen und ehe rechte Lehre zu 
bew.ahren. 

Auf Grund seiner Taufo 'ist jeder Chri>st gerufen, 
das Evangelium zu .bezeugen und auf die lautere 
Verkündigung und ehe .rechte Lehre cleis Evange
.Uum:s achtzuhaben. Die berufenen Diener aim w:ort 
tragen in ihrem Amt eine besondere Verantwortung 
für die Reinheit der Verkündigung und Lehre des 
Evangeliums. 

II. 

In der Evangelischen Kir·che der Union und ihren 
Gliedkirchen sind evangelii&dh-lutherische, evange
lisch-reformierte und evangelis·ch-unierte Gemeinden 
in V eHmtwortung vor den 'in ihnen geltenden Be-
kenntni;ssen in einer Kirche ve11bunden. Lutherarrler, 
Reformierle und UnLerte wissen sich in ihr mitein
.ander verantwortlich 'für di1e schriftgemäße Ver
kündigung de1s Evangeliums und dioenen gemeinsam 
der Aufgahe, einer V erfälsehung der Verkündigung 
und Lehre zu w.ehren. 

[n der Evangelischen Kirc'he der Union und ihren 
Gliedki.rchen wac'hen in den Gemeindekirchenräten 
(Presbyterien), Synoden und Kirchenleitungen ordi
nierte Diener am Wort und Gemc.indegheder in 
gemeinsamer V0eran1wortung ü:ber Verkündigung und 
Lehre. 

III. 
Die Diener am Wort geloben in der Ordination, 
kein,e andere Lehre zu verkündigen und auszubrei
ten al1s die, wdche gegründet ist in Gottes lauterem 
und klaren Wort, wie ·es verfaßt ist in der Heili-
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gen Schrift Alten und Neuen Testaments, urnserer 
allehügen Glaubensnorm, wie es bezeugt ist in den 
drei altkirchlichen Gla.uhenshekennlnis.sen sowie in. 
den refonnatori;s.chen Bekenntnisschriften unser.er 

·Kirche und wie es als W egweiwng für die ange
fo.chtene Kirche .aufs neue bekannt worden ist in 
der Theologischen Erklärung von Barmen. 

Im Gehornam gegen. das Z·:::ugnis der Heiligen. Schrift 
und gemäß den Bekenntnissen der Heform.:iüon ha
ben die Evangelische Kirche der Union und ihre 
Gliedkird1en in ihren Grundartikeln einmütig he
k,annt, daß Jesus Chr1stus allein unser Heil isL das 
allein aus Gnaden ges·chenkl und all.ein im Glauben 
empfangen wird, und daß die Heilige Schrift, in
dem sie 'dies bezeugt, die alleinig1e Quelle und Hicht
schnur für Glauben, Lehre und Leiben der Kirche 
ist. 

Ein ordinierter Diener am Wort. der in .seiner Vel·· 
kündi.gung und Lehre im \tl/iderspruch Zlll dem ent
scheidenden Inhalt der Heiligen Schrift steht, wie 
er in den Bekenntniss.en der Reform.ation he7'eugt 
und h1 den Grundariikeln der Evangeli.s1chen Kirche 
der Uni·on und ihrer Gliedkirchen bekannt worden 
ist, kann nkht im Dienst der öffentlichen Verkün
digung und Lehre des Evangeliums blei'ben. 

IV. 
Die Vemntworturng der Kirche für die schrif1gemäße 
Verkündigung und Lehre des Ev.cmgeliums umfaßt 
ciie gotles.diensiliche Vcrkündi,gung, die Verwalbng 
der Sakramente, die kirchliche lhlerweisung, den 
Diernst der Seelsorge, di,e theologische Lehrlätigkeit 
sowie jede andere Darbi,e!un.g de8 Evangdiu:ns in 
Wort und Schrift. 

Die Kird1c nimmt ihre Vemrntwortung für die rechte 
Verkündigung und Lehre im besonderen dadurch 
w;ahr, daß sie für die Zurüstung und Besitellun.!) 
geeigneter Prediger urnd Lehr.er des Evangeliums 
durch Aus,bilduing, Prüfung, Ordinralion und Bern~ 
fung Sorge irägt. Des weiteren wacht die Kirche 
über der in ihrem Berekh geschehenden Verkün
digung und Lehre ständig c:Lm1ch den Diens.L der 
.brüderlkhen Beratung, Mahn;ung und Visitation. 

v\Tenn dieser Dienst nkht ausrekht einen Diener 
am Wort, der in seiner V erkünrdi.gunrg und Lehre 
im W'iderspruch 2'1Um entscheidenden Inhalt der 
Heiligen Schrift steht, zur Wrahrheit des Evange
liums 2'1U weis-en, so ist als äußerste Maßnahme ein 
Lehrbean:standungsverfahren erforderUch. 

Für dieses Verfahren gilt di,e folgende Ordnung: 

Ordnung des Verfahrens 

§ 1 
(l) fün Lehriheanst.an:dungsverfahren setzt voraus, 

daß Tatrsaichen vorhegen, welche dte Annahme recht
fertigen, daß ein ordinierter Di1ener am Wort durch 
iSeine V·erkündigung und Lehre oder s-0Il!st öffent
lich durch Wmt oder Schrift in Widernpruch zrum 
entscheidenden Inhalt der Heiligen Schrift g1etreten 
ist, wie e·r in den BekenntnisSren der Reformaüon 
!bezeugt und in den Grundartikeln der Evangielischen 

Kkche der Union und ihrer Glic:lkirchcn hekannl 
w·orden ist, 

und daß der ordinierte Diener am Wort troiz vor
aufgiegan.g1ener Ermahnung und Belehrung heharrHch 
an sdner als s•ch!·iflwidrig heanstandeten Lehre f.est
hält. 

(2) Ue.gerl dtese Voraussetzungen vor, so beschließt 
di·c Kirchenldlung, deren Direns.taufsicht der Be
troffonre untersteht, ein Leh1:1beansta.ndun.gs.v·erfohren 
einzuleiten„ Je nachdem, ob der Betroffene im 
Dienst einer Kirchengemeinde, e1nes Kirchenkrei.sies, 
einer Gli.eclkirche oder der Evangelischen Kirche 
der Uni,on steht ist dem Gemeindekirchenrat (Pres
byterium), dem Kre:Lskirchenrnt (Kreissynodal vor
stand), dem Konsistorium (Landeskirchenramt Lan
de:skirchenmt) oder der Kirchenkanzl,ei vor dem Be
schluß der Einleitung des Verfahrens Gelegenheit 
zur mündlichen odec· sc:i.riftlichen Stellungnaihme zu 
geben. Steht der Beüoffene im Di1enrst einer Kir
chengemeinde, so ist auch dem Kreiskirchenrat 
(Kreissynodalvor.siand) Cel.egenheii zur Stdiungnah
me zu geben. Bei den in § 33 und § 38 1:3ienann
ten Personen isi sinngemäß zu verfahren,. 

(3) Der Beschluß der K·irchenleitung ist dem Be
troffenen mit Begrünrdung zuzustel.len. Daihei sind 
die Tatsachen rnach Absatz 1 anzugehen. 

A. Theologisches Lehrgespräch 

§ 2 
(1) Dar.s Lehrbeanstanduni:Jsverfahrer. beginnt ;Jül ei
nem theob19ischcn Lehrgespräch. 

(2) z~v.cck des Lehrgesprächs ,isrt die Klärung des 
Sachverhahs und, sowell er:forderlich, der V ersuch, 
dem Bclroffenen zu helfen, daß er ehe Schriftwidrig
kei1t seiner Verkür:vcJi.gung und Lehre erkennt tmd 
von ihr läßt. 

§ 3 

(1) Diie KüchenleHung bea1Uftr.agt mit der Teilnahme 
am Lehrgespräch 

a) zwei ihrer theologischen Mitglieder, 

b) ·eins ihrer nich!theologischen Mitglieder, 

c) einen im Pfarramt stehenden Theologen, d:er 
der Kirchenleiümg nicht angehört, 

dl dn ordenlHches Mitglied einer Evangelisch
Theologischen Fakultät oder des Lehrkörpers 
·einer Kir:chlichen Hochschule oder einen sonst 
im theologisd1en Lehmmt stehenden Diener 
,am Wort im Bereich der Evangelischen Kirche 
der Unirn1. 

(2) Der Vorsitzende und sein Stellvertreter werden 
clrurch die Kirchenleitung bestimmt. 

(3) Die Mehrheit der Beauftragten muß in der gl,ei
chen Bekenntnisbindung stehen wie der Betroffone, 

(4) Di·e Kirchenleitung kann außerdem einen Proto
kollführer bestellen, der skh nicht am Lehrgespräch 
.beteiligt. 

§ 4 

(1) Das Lehrgespräch soll in:nerhal1b von drei Mo
naten naich Zustellung des Be\schlusses der Kir
·chenlcfümg (§ l Abs. 3) stiattfinden. 
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(2) Der Vors.Hzende setzt Ort und Zeit telst und 
lädt die Beteiligten ein. D&hei ist der BetroHene 
darauf hinzuweisen, daß im Falle seinieis f,ernblei
hens ·dais V erfahren vor der Spruchkammer eröffnet 
werden kann. 

§ 5 

(1) Das Lehrgespräch ffi,t nicht öffentlich. Die Glied
ldrchen können bestimmen, daß der zuständige Ge
nemlsuper:iutendent (Propst) und Superintendent als 
Zuhörer dar,an teilnehmen. 

(2) Es kann nur stattfinden, wenn außer dem Vor
s1itzenden mindestens drei weite11e Mitglieder, dar
unter das in § 3 Abs. 1 d) genannte Mitglied, an
wesen<l sind. 

§ 6 
(1) Ober den wesen1lichen Inhalt des Gesprächs ist 
;möglichsit während seines Verlaufs, spätestens je
dnch .innerhalb einer Woche, eine Niederschrift an
zufertigen, die von allen Teilnehmern zu untierschrci-

1 hen .is~. Verweigert der Betroffene die Urnterschrift. 
so ist dieSJ in der Niederschrift fostzus:tellem 

(2) 'Dem Betroffenen ist eine Abschrift der Nieder
schrift zuzustellen. Er kann binnen drei Wochen 
nach Zustellung der Niederschrift der Kirchenlei
tun,g seine Stellungnahme zu dem Lehrgespräch ein
reichen. 

§ 7 

(1) Nach Abschluß des Lehrgesprächs erstatten der 
Vorsitzende und die Beisitzer der Kirchenleitung 
ein Votum darüber, ob die Lehrbeanstandung als 
behoben angesehen werden kann oder ob s1e auf
rechtz;uerhalten ist, und welche Maßnahmen nach 
§ 8 im letzteren Fall empfohlen werden. Das Vo
tum ist von dem Vorsitzenden und sämtlichen Bei
sitzern zu unterschreiben. Wenn ein Mitglied eine 
aihwcichende Meinung hat. so reicht es seine Stel
lungnahme der Kirchenlei:tung ein. Diies ist im V o
tum :z;u vermerken. 

, (2) Der Vorsitzende legt der Kirchenleit1ung die Nie
derschrjfa und das Votum mit einem zru1sammen
fasscn.den Bericht vor. 

§ 8 
(1) Nach Bin.gang .aller Unterlagen entscheidet die 
Ki1rchenl.e:i'tung, oib ·das Lehrheans·tandungsverfahren 
einzustellen oder auszuset:z;en ist. oder oib gegen 
den Betmffenen ·ein V.erfohren vor der Spruchkaan
mer eröffnet werden soll. 

(2) Wenn die Kirchenleitung gemäß Ahsiatz 1 das 
Lehrbeanstandungsver:fahr.en aussetzt. kann si,e dem 
Betroffenen hesonder,e theologii:Sche Studien auftra
gen und ihn dafür erforderlichenfalls heur1aulben. 

§ 9 
Hat der Betroffene dte Teilnahme am Lehrgespräch 
verweigert, i'st er ohne zwingende Gründe nicht er
schienen, oder lehnt er .es a:b, sich den Maßnahmen 
gemäß § 8 Aibs,atz 2 zu unterz,iehen, so entsicheidet 
die Kivchenleitung c:Larüher, ob das Verfahren vor 
der Spruchka:mmer eröffnet werden soll. 

§ 10 

Hat die Kirchenleitung diie Eröffoung des V erfah
rens v.or der Spruchkaunmer heschlo1s,sen, so kann 
sie den Betroffenen bis zur Beendigung des Ver
fahrerns un1,e,r Belas.sung seiner Dienstlbezüge heur
lauiben. 

§ 11 

Die Beschlüsse der Kirchenleitung sind dem Be
twffenen ,mit Begrünidung '1uzusteUen. Wird das 
V erfahren vor der Spruchkammer eröffnet, so hat 
der Beschluß die als schriftwidrig beanstandete Lehre 
zu bezeichnen. 

B. Verfahren vor der Spruchkammer 

I. Allgemeine Bestimmungen 

§ 12 

In den Gliedkirchen W·erden durch die Provinzial
(Landes-)Synode Spruchkaimmern geihHdet. Da:hei ist 
den in der Ghedkirche geltenden Bekenntnissen 
Rechnung zu trngen. Erforderlichenfalls sind mch
rer,e Spruchkaimmern zu bilden. Das Nähere regel:t 
das gliedkirchlichc Recht. 

§ 13 

(1) J,edeir Spmchlrnmmer ·gichören an 

a) vier in einem Amt der Ghedkirche stehen<l1e 
Theologen, von denen zwei in einem Gemein
depfarramt stehen sollen, 

tb) zwei Gemeindeglieder, die die Befähigung zum 
Aliestenamt (Presbytcrnmt) besiitzien, 

c) ein ordentliches Mit:glied einer Evangelisch
Theologi1schen fokuhät oder des Lehrkörpers 
e:iner Kirchlichen Hochschule oder ,ein sonslt 
,i;m theologischen Lehmmt stehender Diener 
am Wm1t im Bereich der Evangeli,schen Kir
che der Unim1. 

(2) Stellvertreter sind in der ·erforderlichen Anzahl 
zu berufen. 

(3) Di·e Mitglieder jeder Spruchkannmer, der Vor
si1tz·ernde und sein Siellvertr>Cter sowi,e di,e Reihen
folge der Stellvertreter und der etwaigen Ersatz
leute sind durch die Provinzial-(Lande:s-)Synode für 
die Dauer ihrer Amtsperiode im vornus zu he:stim
men. 

(4) Die Gliedkirchen können ibieistimmen, daß der 
Bischof (Präses) oder sein Stellvertr·eter den Vor
sitz in der Spruchkammer führt. 

§ 14 

Von der Mitwirkung in der Spruchkc'll!I1mer ist aus
geschlossen, 

.a) wer am vomufgegangenen Lehrge:spräch be
teiligt war, 

tb) wer Ehegatte oder Vormund des Betroffenen 
;ist oder gewesen ist, 

c) wer mit dem Be1110ffenen in :g.erader Lini1e 
verwandt, verschwä,g.ert oder durch Annahme 
an Kindes Statt verbunden, in der Seiten
linie bis zum dritten Grade verwandt oder 
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bis zum zweiten Grade verschwägert i1st, aiuch 
wenn die Ehe, durch welche die Schwäger
schaft begründet war, nicht mehr hesteht. 

§ 15 

(1) Gliedkirchen, die nur eine Spruchkammer bilden, 
können bestimmen, daß der Betro.ffene das Recht 
hat, einzelne Mitglieder der Kammer, die seiner 
Bekenntnisbindung nicht ent:sprechen, ahzulehnen. 

(2) Binnen zwei Wochen nach Zustelhmg der Mit
teilung gemäß § 18 kann der Betroffene Mitglieder 
der Kammer wegen Besi0rgn1s der Befan~enheit ab
lehnen. Di.e Ablehnung ist schriftlich zu hegriin
den. Die Kammer entischeidet darüber durch un
anfochtharen Beschluß, hei dem an S~elle der ab
gelehnten Mitglieder deren Stellvertreter mitwirken. 
Das gleiche gilt, wenn Mitglieder der Kammer, .auch 
ohne von dem Betroffenen abigdehnt zu sein, sich 
selbst für befangen erklären. 

(3) Lehrmeinunigen eines Mi:tgliedes, die von denen 
des Betroffenen abweichen, können als Ablehnungs
grund nicht gekend gemacht werden. 

§ 16 

Die Mitglieder der Spruchkammer führen ihr Amt 
in Unabhängigkeit und sind nur an die Heilige 
Schrift sowie an die Bekenntnisse und an di·e 
Ordnungen ihrer Kirche gebunden.. 

II. Gang des V erfohr.erns 

§ 17 

Die Kirchenlei'iung übermittelt ihren Eröffoungsbe
schl uß Il1!it den. Vorgängen dem Vorsitzenden cler 
Spruchkammer. 

, § 18 

Der Vorsitzende teili dem Betroffenen die Beset
zung dm Spruchkammer un'ter Hin·weis auf die B.e
sümmungen des § 15 durch Zus;tellung mit. 

§ 19 

(1) Dm Vorsitzende der Spruchkammer heauftrngt 
eins oder einige ihrer Mitglieder mit den notwen
dig·en Er:mittl ungen und der V,oribereitUing der V er
harndlung. 
(2) Nach Ab:schluß der Efl!IlHtlungen bestellt der 
Vors1tz•ende ein Mitglied zum Berichterstatter für die 
mündliche Verhandlung. 
(3) Der V.orsitzende 1bestellt im Benehmen mit dem 
Vorsi11zenden der Kirchenleitung für di'e mündliche 
Verhandlung einen Pmtokdlführer, der der Spruch
kammer nichit angehör.t. 

§ 20 
(1) Je nachdem, ob der Betroffene im Dienst einer 
Kirchengemeinde, eirnes Kirchenkreises„ einer Glied
kirche oder der Evangelischen Kirche der Union 
steht, ist dem Gemeindekirchenrat '(Pres!hyterium), 
dem Kre1skirchenrat (KreiS1Syniodalvorstand), dem 
Konsistoriu:m (Landeskirchenamt, Landeskirchenrat) 
oder der Kirchenkanzlei Geiegenhett zur mündlichen 
oder schriftlichen Stellunignahme zu geihen. 

(2) Bei den in § 33 und § 38 .genmmten P·erso:n'm 
ist sinngemäß zu verfahren. 

§ 21 

(]) Dem Betr.offenen ist Geiegenheit zu geben, münd
Iich oder schriftlich zum ermfüelten Sachverhalt 
Stellung zu rnehmen. Der BetmHene kainn Gutach
ten heibring·en. Auf Antmg ist ihm nach Eröff
nun:g des V erfalrnens vor der Spruchkammer Einsicht 
in die Akten des Verfahrens '.llU gewähren.. 

(2) Der Betroffene kann s.kh während des Sprnch
kammerverfahrens eines Beistandes bedienen. Dte
ser muß einer GHedkirche der Evan1geHschen Kirche 
in Deut1schlaD1d angehör,en. 

§ 22 
Der Vorsitzende der Kammer lädt di.e B1eteilLgtcn 
mit ·einer Frist vorn vier Wochen zur mündlichen 
Verhandltmg ein. 

§ 23 
(1) D:i1e münidlichc Verhandlung kann nur bei An- " 
wesenhei.t s.ärnfücher Mitglieder der Spruchkammer 
stattfinden. 

(2) Ist der Betroffene aus zwirngenden Gründen am 
Ers.cheinen verhindert, &o i1st ein neuer Verhand
lun.§s:t·ermin anzuberaumen. Ers.chei:nt der Betroffe
ne ohrue stichhaltige Entschuldigung nicht, &o kann 
in seiner Abwesenheit verhandelt werden. 

§ 24 

Di·e Verhandlung vor der Spruchkammer ~s1t nicht 
öffentlich. Die Kirchenleiturng hat das Recht, eins 
ihrer Mi,1.glieder als Zuhörer in die V,erhandlung 
zu erntsenden. 

§ 25 
In der mündlichen Verhandlung sind die beanslan
deten Lehraussagen im Rahmen der gesamten Ver
kündi,gung und Lehre des Betroffenen in geistlicher 
Beurteilung einer umfassenden theologischen. Prü-
fung zu unterziehen. \, 

§ 26 

Uber den Gang der Verhandlung is't .cfoc '.\J"ieder
sdu.ift anzufertigen, di,e v;om Vorsitzenden und<l<>m 
Protokollführer zu untersch1,eii'ben is.t. Die Niieder
schr.ifit muß den Gang der Verhandlung im wesent
lichen wiedergeben. sowi,e die im Laufe der V er
handlung gestellten Anträ·ge und das Ergebn.is der 
Verhandlung enthalten. 

§ 27 

(1) Auf Grund der mündhchen V,erhandlung stellt 
die Spruchkammer fest, 

·entweder 

a) daß der Betroffene .in seiner Verkündigung 
und Lehr.e .im Widerspruch zum ernischdden
den Inhalt der Heiligen Schrift steht, w1e er 
,in de'l1t Bekenntnissen der R.eformation be
zeugt und in den Grundartikeln der Ewmge-
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.lischen Kir.ehe der Union und ihrer Glied
kir·chen bekannt worden ist, 
daß er darin heharr1t und deshalh als ordi
n1ert.er Diener aim Wort nkht mehr tragbar 
ist, 

oder 

ib) daß dem Betwffenen nJ.cht der Vorwurf g.e
macht werden karm, mit ·seiner Verkündigung 
und Lehr.e 'im Widerspruch zum en>tBcheidien
den Inhalt der Heiligen Schrift zu stehen. 

(2) Eine Fes:tstellun.g zu Abs1aiiz l .a) kann die Spruch
kammer nur mit mindestens Iünf Stimmen treff.en. 
Eine Ferststellung zu Abs1atz ·1,b) kann mit ein.facher 
Mehrheilt getroffen werden. 

(3) Wird keine dieser Mehrheiten erreicht. so stellt 
ehe Spmchkammer fest. daß eine Ent1scheidun;g nicht 
getroffen werden konnte. 

§ 28 
(1) D1e Feststellung der Spruchlrnmrner gemäß § 27 
Ahs,atz 1 a) oder hl ist in einem Spruch niederzu
legen, der s.chriftli.ch zu begründen und von den 
Mitgliedern der Spruchkammer zu untersd1reihen 
ist. 

(2) Der Vorsitzende stellt den Spruch nelhs1t Be
gründung dem Betroffenen und der Kirchenleitung 
innerha1b von vi.er Wochen zu. Der Sprnch ist 
endgültig. 

(3) Kann die Spruchkwmmer ,eine Enus,cheidung n'cht 
treffen (§ 27 Abs. 3), so teilt s.ie dies der Kir
chenleitung unv.erzüglich mit. In ehesem Falle stellt 
die Kirchenleitung das V.erfahren ein und macht 
dem Betroffen,en davon Mitteilung. 

§ 29 
(1) Hat die Spruchkal!Ilmer eine Festistdlun,g gemäß 
§ 27 Absatz 1 a) 'getwffen, so v.erli.ert der Be.troffe
ne mit dem Tage der Zustellung des SpmcheS> die 
in der Ordinaüon begründeten Recht1e und scheidet 
aus dem Dienst der Kirche aus. Die hisheriigen 
Bezüge verhletben dem Betmffernen b1s zum Ablauf 
des zweit.en Monat1s, der auf die Zustiellung des 
Spruches folgt. 

(2) Das KonsistoriU1m (Landeskirichenamt. Landcs
kirchenraO stellt das Ausscheiden und den Zeit
punkt fest. an dem di,e Rechtswirkungen des Aus
scheidens ein.getreten sind, u:nd teilt dies delffi Be
troffenen mit.. 

C. Besondere Bestimmungen 

§ 30 

(1) Die Kir.chenleitung gewährt dem Betr·offenen im 
Falle des § 29 .eine Unterhaltsheihilfe in der Höhe 
der im Zeitpunkt des Aus:s,cheiderns aJUs dem Dienst 
erdicnten Versorgungsibezü&e. Den ve11sorgungslbe
rechtigten Hint,erhliiebenen wird eine Unterhaltsbei
hilfe gewährt, die den Witwen- 'bzw. W:aisenbezü
gen entsprkht. 

(2) Die Unterhaltsheihilf.c wüd hirnsichtlich ihres 
Wegfalles <>der Ruhens und hirnsi1chtlich des Ein-

flusses, den etwaige Bezüge ,aius einem öHenfüchen 
.'Dienst ,auf sie hahen, w1e ein Ruhegehalt hehan
delt. Auf die Unterhalt1s:heihilfe kann eigenes Ein
kommen .angerechnet werden, .soweit (beides zusam
men idie Höhe ,der zuletzt 'erhaltenen Bezüge über
.steigt. 

(3) Erweisen si1ch der Bet110ffe111e oder sieine versür
gung.sberechtigten Hintierbliehenen als der Unter
haltsheihilfe unMTürdig, so kann .ihnen auf Antrag 
der Kir:chenl.e-itung .durch Beschluß der Di1sziplinar
kaimmer (des Recht,saus.schiusses) die Unterhalts'bei
hilfe ganz oder teilweise ·entzogen werden. 

§ 31 

V ernkhtet der Betroffene mach Durchführun1g des 
Lehrgesprikhs zur v.emneidung 1cles weilter.en Ver
f.ahrcns .auf di·e in der Ordina1tton hegründet:Cllj 
Rechi.e, und nimmt ,die Kirchenleitung den Verzicht 
an, so gewährt ,sie ihm ·eine UnterhaltsiheiI;ilfe ge
.mäß § 30. 

§ 32 
(J) Erweisit siich ein Lehrhea;rns.tandungsverfahren ge
gen 1einen Amtsträger, .der im unmittelibaren Dienst 
der Evangelischen Kirche der Un1on ,st,eht, a1s. not
wendiig, so veranlaßt der Ra:t ein Lehrgespräch mit 
dem Betroffenen in sirn111gemäßer Anwendung der 
§§ 2-11 und ersucht gegebenenfa11s ehe Leitung ei
ner Gli.ed.kir.che, dais Verfahren vor de:r Spruchkam
mer geg1en dem Betroffenen durchzuführ.en. In die
s·e1m Falle tritt in den §§ 17 ff. an Stelle der Kir
chenleitung der Rat und an Stdle des Kon.s.i.sfo
riums (Landeskir.chenamts, Landeskirchenrats) ,d.i!e 
Kirchenkanzlei der Evangeli.s.chen Kirche der Union. 

(2) Der Rat der Evang·ehschen Kir·che der Union 
!bestimmt für die Dauer der Wahlperiode der Sy
node der Evangelis.chen Kir·che der Union, welche 
Spruchkammer(n) zuständi1g ist (sind). 

§ 33 

Wird :ein Verfahren nach dies.er Verordnung gegen 
einen im Dienst einer anderen öffentJi.chen Kör
perschaft. einer Anstalt. ei,ner Stiftung oder eines 
V eneins s.t·ehenden ordinierten Am~s1trä1:4er durchge
führt, und trifft dire Spruchkammer die Fes1t1Stellun,g 
gemäß § 27 Absatz l a), so verliert der Betroffene 
damit die in der Ordilllatilo1n :begründeten Rechte. 
Sow.ei,t .er seinelll Dienst auf Grund .einer kirch
lichen BevollmächUgurng versieht. erhs·cht di:ese Be
vollmächtigung. 

§ 34 

Ein Lehroeans.ta:ndungsverfahren kann auch gegen 
·einen rnrdlirni1ellten Amtsträger durchgeführt werden, 
der sich im Ruhe- oder W1ar·testa111d befindet. Die 
§§ 29 und 30 finden entsprechende Anwe:ndung. 

§ 35 
(1) Der Tatbestand, der zu einem Lehrhea:nstan
dungsv.erfahreru führt. kann nkht Gegens.t8!Ild eines 
Disziplinarverfahrens setn. 

(2) Uegt neben den Vomussetzungen des Lehrhe
anstandungsverfahrens auch ein Tatlbestand vor, der 
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rue Eröffnung eines Disziplinmverfahrerns rechtfer
tigt. so entscheidet die Kirchenleitung, oh das Lehr
beanstan:dungsverfahren bis zur Entscheidung des 
Disziplinarverfahrens aiusgesetzt werden soll. 

§ 36 

Ein Lehrheanstandungsverf.ahren ist. außer im Falle 
des § 27 Abs.atz 3, auch einzustdlen, 

a) wenn der Betroffenie aus dem Dienst der 
Kirche entlassen wird, ohne daß ihm die in 
der Ordination hegründeten Rechte belassen 
sind, 

b) wenn der Betmffen,e .aius dem Dienst der Kir
che ,ausscheidet, 

c) wenn der Beiroffe:ne wegen Ge.1stesknall1kheit 
•entmündi·gt worden. ist. 

d) im F·alle 'des Todes des Betroffenen. 

§ 37 

(1) Zwei oder mehrer·e Gliedkirchen können auf 
Grund di.eser Verordnung eine gemeinsame Spruch
kaimmer bilden .. 

(2) füne Gliedkirche kan:n auf die Bildung einer 
·eigenen Spruchkaimmer verzichten und den Dienst 
der Spruchkaimmer einer anderen, dazu bereiten 
Gl1edkir.che der Evangelischen Kirche der Union in 
Anspruch nehmen. 

§ 38 

{l) Ist di·e Kirchenleitung der Gliedkif.che, deren 
Dienstaufskht der Betr.offene u:nte11steht, nach Fest
stdlung des Rates nkht in der Lage, das Lehrhe
anstandungsverfahren dur.chzuführen, und wohnt der 
Betr.offene 1innerhalh einer ander·en Gliedkirche der 
Evangelischen Kirche der Union, so ist die Kir
.chenleitung der Wohnsitzgemeinde zuständig. Wohnt 
er außerhalb des Gehun1gshereichs dieser Ordnung, 
so bestimmt der Rat. wel.che Gli.edkir·che zuständig 
ist. 

{2) Unt.ersteht der Betroffene nicht der Dienstauf .. 
skht einer Gli.edkif.che, so ist di·e Kirchenleitung 
zuständig, in deren Berekh der Betreffende seinen 
Dienst tut oder wohnt. Absatz 1 gilt entsprechend. 

D. Kosten- und Schlußvorschriften 

§ 39 

(l) Für d1e Durchführung des Lehrgesprächs1 und 
des V erfohnens vor der Spruchkammer werden Ge
:bühr·en nicht erhoben. 

(2) D1e der Kfoche entstehenden Aus19ahen werden 
v;on der Kirche getragen. Sie können durch Be
schluß der Spruchkaimmer ganz oder teilweise dem 
Betroffenen :auferlegt werden, wenn ,er s11e durch 
sein V erhahen im Verfahren schuldhaft verm1sacht 
hat. 

{3) Dem Bet110ffenen werden die zur Wahrnehmung 
seiner Rechte entstandenen Au11gahen einschließlich 
der Kosten für di,e Hinzuziehung eines Be:iistandes, 
soweit sie von dem Vorsitzenden der Spruchkam
mer ·als notwendig anerkannt sind, erstattet. 

§ 40 

Die zur Ausführnrng dieses Kird1engesetzes erfor
derHchen Bestimmungen er1a:s.sen der Rat der Evan
geHs.chen Kirche 'der Union und die Gliedkirchcn 
i·eweils für ihren Ber.eich. 

§ 41 

Mit dem Inkrafttret.en dieser Ordnung treten für 
.ihren Gel1ungsher1eich alle Vorschriften außer Kraft, 
di,e dJes·er Ordnung widerspr.echen, ins,besondere. 
das Kif.chenrgesetz betreffend das V erfahren he·i 
Beanstandung der Lehr.e von Geisthchen vom 16. 
März 1910 (KGVBl. VOim 21. April 1910). 

Berlin, den 27. Juni 1963 

Der Prä·ses 
der Synode 

der Evangelischen Kirche der Union 

Dr. Kreyssig 

Vorstehende Ordnuilig wird gemäß Art. 7 Aibs. 2 
und auf Grund des Art. 15 A:bs. 3 der Ordnung 
der Ev. Kirche der Union mit Wirkung vom 15. Juli 
1963 für die Ev.angelis·che Kirche der Union in 
Kraft gesetzt und Mermit v.erkündet. Für die Glied
kirchen wird sie vom Rat in Kraft ges.e1zt, nachdem 
diese jeweils zugesii:mmt halben. 

Berlin, den 10. Juli 1963 

Der Rat 
der Ev;a111geUschen Kirche der Union 

D. Dr. Beakmann D. Järnicke 

Nr. 2) Kirchengesetz zur Lehrbeanstandungs
ordnung vom 11. März 1964 

Die Landessynode hat folig.endes Kir.chengesetz bie
schlossen: 

Artikel I 
Der Ordnung des V.er:fahr.ens hei der Beanstandung 
der Lehr·e ordinierter Diener am Wort {Lehrbean
standungsordnung) vom 27. }ll!Ili / IO. Juli 1963 {Amts
blatt EKD - Berliner Ausgabe - Nr. '9/1%3 S. 173 
Nr. 113) wird zugestimmt. 

Artirkel II 
Für die Anwendung und Alllsföhrung der Lehrbea.n
standungsordnung gelten di.e folgenden Besitimmun
gen: 

§ 1 

Am theologischen Lehrgespräch können der jeweils 
zusfän:diige Propst und Superintendent als Zuhörer 
teilnehmen. 

§ 2 
(l) In der Landeskirche wird eine Spruchkammer 
gebildet, deren Mitglieder Iutheris·chen Bekenntnisses 
sind. 
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(2) Der Bischof oder sein Stellvertreter (Art. 123 C. Personaln.acluichten 
Ahs. 2 der Kirchenordnung) ist Mitglied der Spruch-
ka:mmer und führt den Vorsitz. Berufen: 

§ 3 
Ist his zum Ablauf der Wahlzeit der Mitglieder 
und der Stellv,ertreter ein V erfahren vo,r der Spruch
lmmmer nicht abgeschlossen worden, so bleiben für 
dieses Verfahren bis zu seinem Alb1~;,chluß die Mit
glieder und. 'ihr,e Stellvertreter im Amt. 

Schlußbestimmung 
(1) Artikel I dieses Kircheuges,etzes tritt mit sofor
ti1ger Wirkung 'in Krnft. 

(2) Artikel II dieses Kirchengesetzes tritrt an dem 
Tage in Krafi, mit dem die Lehrbeanstandung:s
ordnung vom 27. Juni / 10. Juli 1963 für die Lan
deskirche wirks·airn wird. 

Vorstehendes Kirchen;geset:z, das vom Präses der 
Landessynode unter dem 12. März 1964 aus1geferJigt 
worden ist. wird hiemnit verkündet. 

Greifsw,ald, den 9. April 1964 

(L. S.l 

Die Kirchenleitung 

D. Dr. Krumm ,a ,c her 
fü&chof 

Nr. 3) Urkunde über die Veränderung der Evan
gelischen Kirchengemeinden Leopolds
hagen und Ducherow, Kirchenkreis An
klam 

Auf Grund des Artikels 7 Ahs. 2 der Kird1enord
nung wird nach Anhörung der Beteiligten folgendes 
ibestillnmt: 

§ 1 

Die in der Ortischaft K a 1 k s t ein wohnenden Evan
gelischen werden aus der Kirchengemeinde L eo· 
p o 1 d s h .a g e n , Kirchenkreis Anklam, aus,gemein
det und 'der Kir.chengemeinde D u c h e r o w, Kir
chenkreis Anklam, eingegliedert. 

§ 2 
Diese Urkunde tritt mit Wirkung vom 1. J.anuar 
1964 in Kraft. 

Greifswald, den 13. Februar 1964 

(Siegel) 

Evangelisches Konsistorium 

Woelke 

D Leopoldshagen Pfst. - 2/64. 

ß. Hinweise auf staatl. Gesetze 
und Verordnungen 

Pastm Joa:chim K r ü g er durch Kirchenibehörde zum 
Pfarrer der Pfarrstelle Wiek/Rügen, Kirchenkreis 
Bergen, eingeführt a:m 1. 3. 1964. 

Ausgeschieden: 
Pfarrer Dr. Gerhard S t e e g e .aus Reinkenhagen, 
Kirchenkreis Grimmen, aus unserer Landeskirche 
wegen Uhernnhme in den Dienst einer anderen 
Landeskirche zum 15. Februar 1964. 

D. Freie SteUen 

Die Pfarrstelle Blesewitz, Kirchenkre1s Anklam, ist 
frei und s,ofort wiedernubesetzen. 3 Predigtstät
ten. Insgesamt 1 050 Seelen. Gute verk.ehr.stech
nische Lage. Pfarrhaus und Garten in gutem Ziu-
1Stand. Dem Pfarrstelleninhaber stehen 4 Zimmer 
- außerdem Bad, Küche, Waschküche, Veranda -
zur Verfügung. Autogarage vorhanden. TägUche 
Kleinhahn- und OmIJJihusverbindung nach und von 
Anldam. 
Oberschule a1m Ort (bis Kla1sse 4) und in Butz.ow 
(2 km). Erweiterte Obernchule in Anklam. Kann 
durch tägliches F.ahren erreicht werden. 
Besetzung erfolgt dmch das Evangelische oKnsisto
rium Greifswald, Bahnhofstraße 35/36, an das die 
Bcwerhungen zu richten sind. 

Die Picmstelle St. Jakobj zu Greifswald, Kirchen
kreis Greifswald-Stadt, wird - vm.arnssichtlich zum 
1. Juli 1964 - frei und ist ,alsdann s·ofort wieder 
zu besetzen. Die Kirchengemeinde (2 Predigistät
ten) hat etwa 4 500 Seelen. - Pfarrdi·enstwohnung 
mit Hausgarten vorhandeu. 

Besetzung erfolgt durch den Gemein.dekirch2nrat, 
an den Bewerbungen über das Evangelische Kon
sistorium in Greifswald, Bahnhofstraße 35/36, zu 
richten sind. 

E. Weitere Hinweise 

Nr. 4) Singwochenplan 1964 

Evangelisches Konsistorium 
A 32 2.02 - 6/64 

Greifswald, 
den 23. März 1964 

Im Folgenden veröffentlichen wir einen Singwoch:::n
pl,an der Kirchenprovinz Sachsen und bitten die 
Kirchenmusiker und .audere inter,esissierte Gemein
de:gheder darauf aoufmerksam zu machen. 

1.-8. April 
Gernrode am Harz, Geistliche Woche 

(Der Gottes·dienst der Kirche - Singen und 
Betien.) 

Anmeldung bis 20. 3. und Leitung Pfarr.er Gott
fried Werner, Bernburg/Saale, Schäferberg 7. 
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Mitar,beit: Pastor W emer Strümpfel. Dess.au, 
Ptts!or Ma'ftin Köstlin, Büterfold, Landessing
wrart Raimund Schulz, Bittedeld. 
Mit:bringen: Bibel. EKG, Stundengebet und Bet~
wäsche. 

Gesamtkos~en: ca. 60.- DM. 

6.-12. Juli 
Darlingerode/Harz, F.amiHen-Si111gworche 

Unterbringungsmöglichkeit für Kinder ab drei 
Jahren. 
Anmeldung <bis 5. Juni und Leit!llng: Landes
singw.art KMD Raimund Schulz, Bitterfeld, Lu
therhaus. 
(Instrumente: Flöten und Stre~chinstrumente bitte 
mitlbringen.) 

27.-31. Juli 
Halberstadt, Rüstwnche für ehemaliige Seminaristen 
des Kir·chenmusikseminars in HalJ:ierst,adt. 

Anmeldung bis 12. 7. und Leitung: KMD Hans 
Kühnernund, Hal:berstadi, Andmas-Werkmei1ster
Straße 6. 

20.-29. Juli 
Schloß Mansfeld/Südharz, fogendsirngwoche. 

Leitung: Landessingwart KMD Raimund Schulz, 
Bitterfeld. 
Anmeldung: Evangelisrches Jungmännerwerk, 
Magdeburg, Hesekielstr. 1, bis 5. Juli. 
Teilnehmergebühren: ca. 40.- DM. 

29. JuH-2. August 
Besuch von Kirchengemeinden im Thüringer Wald. 

(Nur für Teilnehmer an der ]ugendsingworehe, 
Mansfeld.) 
Anmeldung bis 5. Juni an Landessingwart KMD 
Raimund Schulz, Bi1terfeld, Lutherhaius. 

13. - 21. August 
Gnadau ib/Ma;gdeburg, Singwoche des Ev. Kirchen
chorwerks für Chorleiter urnd Sänger im altbewähr
ten Rhythmus - Singen - Spielen - T.anzen. 

Anmeldung bis 1. 8. und Leitung: Domkantor 
KMD Manfred Schlenker, Stendalf Altm„ Tho
mas-Münzer-Str. 2. 

Mitarbeit: Kantor Martin Bender. Torgau. 

23.-29. August 
Halle/Saale - Gemeindehaus St. Laurenüus. 
Worche für zeitgenössische Chormusik (Blattsänger)! 

Lei1ung: Kantor Wolfram Zöllner und KMD 
Raimund Schulz. 
Anmeldung bis 10. 8. an Kantor Wolfmm Zöll
ner, Halle/Saale, Henrtettenstr. 18. 

12.-17. Oktober 
Schloß Mansfeld/Südharz, Sing- und InstrumentW.
woche (0rff-Instrumen11ari.um). 

Anmeldung bis 25. 9. und Leitung: KMD Gün
ter Vogel, Erfurt, Hochheimerstr. 5'8. 
Mitrarheit: Kantor Martin Bender, Torgau. 

Bei Anmeldung .bitte Instrument angehen! 
(Blockflöten/Streicher.) 

116. November 
Gernrode am Harz, Geistliche Woche. 
(Der Gottesdienst der Kir•che - Sirngen und Beten.) 

Anmeldung bis 25. 10. und LeitJung: Pfarrer 
Gottfried Werner, Bembur,g, Schäfe11herg 7. 
Mitarbeit: Pastor Werner Strümpfel, Dessau, 
P,astor Martin Köstlin, Biuterfeld, Lanrdessing
wrart KMD Haimund Schulz, Bitterfeld. 
Mitbringen: Bihel, EKG, Stundengebet und Bett-
wäsche. · 

Gesamtkosten: ·ca. 60,- DM. 

Im Auftmge 
Laibs 

Nr. 5) Hinvveis auf die Oekumenische Gebets
woche 1964 

Gemäß Empfehlung der Artbeits,g.emeins1chaJt Christ
licher Kirchen wird die Okumenische Gebetswoche 
in unseren Kirchen alligemein in der Woche vom 
Sonnl1a,g Exaudi bis Pfingsten gehalten. 

füne Handr.eichung zu ihrrer Durchführung ist den 
Pfarrämtern bel'eits über ihre Superintendentur zu
gegaingen. 

Nr. 6) Werkwoche 

Evangelisches Konsistorium 
B 11 621 - 2/64 

Greifsw,ald, 
den 15. April 1964 

Der Kunstdienst 'der ev.-luth. Landeskirche Meck
lenburgs - Werkarbeit - lädt ein zur 

2. Mecklenburgischen Werkwoche 
vom 17.-22. August 1964 in Neustrelitz. 

Für die Arbeitsgruppen sind gewonnen: 
1. Gertrud Böhme: Mais-, Stroh-, Papieraribeiten 
Z. Gisela Heyner: Stücken 
3. Erika Klotzsche: Vervielfältigunrgstechniken. 
4. Arwed Hamermeister: Naturmaterial und 

Schnitzen. 

fü'belmheit und Singen sind außerdem wesentlkhe 
Bestandteile der Werkwnche. 

Teilnehmergebühr 25, - DM zuzüglich Rei,sekostern. 
Die Kosten können ,auf die Ki11chenkas,g,en übernom
men werden. falls örtlich nicht genügend Mittel 
vorhanden sind, kann eine Beihilfe hei uns hean
tr.agt werden. 

Anmeldung - da Teilnehmerzahl .begr·enzt - umge
hend .an Pfarrer Neumann, Stra1sund, Friedrkh-Enr 
gels-Str. 3, Tel. 2%1. 

Nach füngang der Anmeldung wird der gena:ue Plan 
der Werkwoche übernandt. 

Im Auftrage 
La!bs 
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F. Mitteilungen für den kircliliclrnn Dienst 

Nr. 7) Wort des Rates der EKD zum derzeitigen 
Gespräch zwischen den Konfessionen 

Der Rat der EvangelLs·chen Kirche in Deutschland, 
am 19. März 1%4 in BerHn versammelt, wendet 
skh mit folgendem Wort zur gegenwärtigen inter
konifess1onellen Lage an die Gliedkirchen der Evan
gelischen Kirche in Deutschland und ihre Geme~n
den. 

Der in den letzten Jahrzehnten erfolgte ökumenische 
Aufbruch der ChrLstenheit ist ein Zeichen Gottes 
für die Welt. Kirchen, die .seit langem getrennt 
sind, gehen aufeinander zu. Angehörige ver.s-chiede
ner Konfossi1onen bedenken miteinander im Lichte 
Jesu Christi die Herrlichkeit und Aufgabe des Chri
stenstandes in der W.elt. Unter rnens·chlichem Be
mühen und Beten .ist, wie wir glauben, Gottes Geist 
am Werk, die .ganze Chri1stenheit auf Erden zu 
sammeln. Dankbar empfinden wir die Gemeinschaft 
im Okumeni.s·chen Rat der Kirchen, die auch die 
orthodoxen Kirchen umfaßt und in der Vollver
s.mnmlung von Neu-Delhi 1961 besonders in Er
scheinun;g getreten ist. Wenngleich die rönüsch-ka
tholisd1.e Kirche bisher von der ökumenischen Be
wegung Abstand gehalten hat, nehmen wir evange
lischen Christen doch starken Arnteil am Verlauf 
des II. Vatikanischen Konzils, in dem ein tiefgrei
fendes Ringen um einen neuen vV•eg des römischen 
Katholizismus sichtbar wird. Zwar st·ehen im ge
gienwärtigen Augenblick in wichtigen, für das Ver
hältnis der Konfessionen grundl.egenden Fragen w.ie 
der Lehre von der Klr·che oder des v.erlüiltniSS{~S 
von Heiliger Schrift und Tradiüon die En~schei
dungen nnch aus, so daß ein umf.a19sende11es Wori 
zum Konzil nicht gesprochen werden kann.. Aber 
wir glauben doch bei vielen römisch-katholischen 
Milchrisücn, ja weithin in der römisch-katholisch ':1 

Kirche, die wachsende Bereitschaft zu einem offe
nen Gespräch zu erkennen, in dem Krii:fic des 
Evangdiums und Impulse der Reformation ;;:u spü
r,en sind. Anges.kh1s dieses Geschehens danken 
wir Gott von neuem für die Ga1be der Iteformaiion, 
in der das Evangel.ium von Jesus Christus .als die 
Botschaft vom Fri·eden mit Gott wieder hell her
vorg•etreten .ist. Zugleich werden wir gefragt. ob 
w.ir nicht 9el,ber den Reichtum der Gnade Gottes 
mißachten.. Auch in der Geschichte der Kirche 
handelt Gott so, daß skh v.or ihm kein Pleissch 
rühme. Alles neue Lehen strömt nicht a1us unse
rem Werk und Verdienst, sondern allein aus seiner 
Güte. 

Zu Beginn des zweiten Konzilahsdmitte:s hat Papst 
Paul VI. .ein Wort ge:sp:rochen, da:s auch an uns 
Evangdiische gerichtet war. Darin ging es um wech
selse:i lige Vergebung 'für Beleidigun.g1en und U nge
rechtigkeiten zwischen den Konfessionen. Es ist 
eine aus der Heiligen Schrift gewonnene Erk,enntnis 
der Reformaüon, daß die Kirche J esiu Christi nicht 
rdn ist in sich selbst, sondern von der rechtferti
genden Gnade ihres Herrn lebt. Selhstg1e11echügkeit 
und Se1hstrechtfertligung wären clie sch1immste Ver-

k,ehrun.g ihres Wesens. So lassen wir, die wir uns 
mit Frnuden evangelische Christen nennen, uns auch 
~m Gespräch zwischen den Konfessionen mit gan
zem Ernst zur fünften Bitte des V a;teruns·ers rufen: 
Verghb un:s unser.e Schuld, wie wir vergeben unsern 
Schuldigem. Jeder einzelne prüfe sich, wo er im 
Umgang mit 'dem römisch-katholischen Mitchristen 
Verzeihung e1fotten oder gewähren muß. Unter Got
tes reinigender Vergebung werden wir fr.ei, sein 
Evangehum klarer zu bezeugen. Im Wetteifer des 
Glaub.ens, der Liehe und der Hoffnung wollen wir 
mit den römisch-katholischen Mitchristen an der 
gemeinsamen Uberwindung der Argernisse arbeiten, 
di•e im Zusammenleben der Christen heu~e dits 
christliche Zeugnis v-or der Welt in Frage s1telle:n. 
Auch ang,esichts der Bes·chwernisse um Mischehen.
und Missi.onspraxis, u:m d1e bed:imgte "Wiederholung 
der Taufe, s.owi.e im Blick aruf die Durchs.etzurng 
von Glaubens- und Gewissensfreiheit liegt uns dar.a..'1, 
daß ·ein dem Evangelium gemäßes Verhältnis zwi
schen ums entst.eht. 

Eine Geuneinschaft die aus dem Verschweigen des 
Trennenden erwachsen würde, wäre voreilig und 
trüg.erisch. Wir können einander nicht besser als 
:mit der ganzen Wahrheit ehren. Das ökumenische 
Gespräch kann nicht darin best1ehen, daß die Lehr
und Glaubensunterschiede verhamnlost werden oder 
daß die eine Kirche einen falschen Ansp.ruch an 
die andere stdlt. Gegenüber der auch in der jüng
,st•en Zeit wieder laut g-ewordenen Einladung zur 
Heimkehr in die Hürde Ron1's glauben und heken
nen wir evangelischen Christen, daß Jesus Christus 
selber und er allein der gute Hirte is.t, der uns 
durch sein St.erben und Arnf.erstehen das Vaterhaus 
Gottes unmittelbar .erschlos·s·en ha:L. Für die Eini
gung der Christenheii 1und ihr ge1neins.ames Bekennt
nts vor ·der W eli hat daru1m kein .anderer VVeg V er
heißung .ais die .Buße, .in der wir uns g.eme!insam 
aus dem Ge.is!e Gottes· erneuern lassen. Mitten in 
·der Spaltung der Chri1stenhei-t kann Gott jeden 
Schritt der Umkehr zu J.esus Christus a1Uf wunder
biaw Wei>Soe segnen. Unter seinem .Wort und Sa
h&ment ·erwacht da und dort di·e Erfohrun.g des 
geheimnisv.olI.en Verhundenise:ins in der einen hei
.ligen christlichen Kirche, die ohne unser Zutun in 
J.csus Chri1stus scho.n vorhanden .ist :und üher ir
dfache Kirchengr.enzen hinausr.eicht. 

Wir :sind gewiß, daß Go1i't auch .au.f den ,rätsielvollen 
Umwegen der Kir·chenge1schichte zu seinem herr
lichen Ziel kommt. Darum gilt es im Erleiden der 
,schmerzhafaen Triennung dte 1vV.ahrheit seines Evan
geliums rein und !.auter .zu bezeugen und für seine 
1gianz•e Christenheit zu !hitte:n: Geheiligt werde dein 
Naime, dein Reich komme, .dein Wille geschehe wie 
im Himmel also auch auf Erden. 

Nr. 8) Pfingsten 1964 

Die Botschaft der Präsidenten 
des Okumenischen Rates der Kirchen 

Der Prophet Jesaja schretbt (Kap. 11, 2-3): „Der 
Geist des Herrn .wird auf ihm ruhen, der Geist der 
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Weisheit und des Verstandes, der Geist ders Rat1es 
und de.r Stärke, der Geist der Erkenntnirs und der 
Furcht 'des Herrn". Christen haben d1eise Worte 
immer .auf Jesus .Christus gedeutet. In ihm sind 
die Gaben des Geistes .vereint, und der Aufors.tan
dene hat si•e am ,ersten Pfirng1sitfest .an sein Volk 
weitergegeben. 

Nichts hat uns<ere Welt ,in ihrer Verwirrung und 
ihrer Gebundenheit, in ihr.er Unordnurng und ihrem 
blinden Selbstvertrauen drirngender nötig als diesie 
Gaben. Sie sollte bei der Kirche Jesu Chri1st1i nach 
i'hnen fmgen dürfen, ,auch da, wo diese Kirche 
vidle1cht an materiellen Gütern arm und ohne Be
deuiung ist. „Silber u:nd Gold haibe i.ch nicht; was 
id1 .aber habe, das :gebe ich dir: Im Namen Jesu 
Christ1i von Nazareth stehe aiuf und wandle!'' Oft
mals scheinen jedoch gainz andere Züge in den Au
.gen der Welt für uns hezeiichnend zu sein: ein 
Ge:1s1t deir Unk1arheit und Unents.chlossenheit, ein 
Geist billiger Redseligkeit und des Rückzuges auJ 
dais Eigeninter·es.se, ein Ge1st der Menschienfuricht 
und nicht des Gottvertrauens. 

Das Wort, das aus• der Biibel zu uns spr.iicht., mag 
uns über diese Fehler hinaushelfen; denn cllie Bibel 
ihezeugt ·uns zwa.r urnse.re totaile Abhängigkeit von 
Gott, ·zugle1ch aber ·auch das grenzenlose V ermögcn 
der :me.ns1chli.chen Natur, wie Goittes eigener Sohn 
sie angenOimmen und wiederhergesteHt hat. Es ist 
kein Zuf.alL daß heute viele Chrils·t·en dm.eh gründ
liches Schrift-Studium, das sie als einzelne oder 
miieinarnder treiben, die s11e verbindende Einheit 
wiederentdecken. Wir 1nöchten darum a:lle unsere 
Mitgliedskir·chen dringend hätten, weif.er um die V er
breitung, die Auslegung und den Gebrauch der 
Bihel bemüht zu sein. Ihr Reichtum sollte niemals 
als etw.ais betr.achtet werden, was wir schon hesiizen, 
sonrdem sollte vielen Menrs·chen helfen. für das Le
ben in unseren Tagen neue Kraft zu schöpfen. 

Jedes Pfingstfest ruft das gesamte Gottesvolk zur 
Selhstprüfong auf. 

In di•esem Jahr sollte skh jede Gemeinde die Fr.&ge 
siiellen, ob sie da·s zu Herzen genommen hat w.as 
di1e Welikonferenz für G1aU1ben und Kirchenverfas
sung in Montreal zur Einheit aller Christen .an je
dem Ort .ausgesagt hat, denn wir ibrauchen dies·e 
Einheit ·aller Christen an jedem Ort, um miteinander 
an dea1 Gaben Gottes w.ahrhaft teilhaiben zu kön
nen. Und jede Gemeinde sollte sich auch klar 
werden über das, was die M1ssfonskonferenz in 
Mexiko sagte: Die örtliche Gemeinde ist gerufen, 
der ,Weh vor ihrer Tür die Liehe Gottes in Christus 
dmch Zeugnis und Dienst vor Augen zu stellen. 

Wenn uns nach dem Wirken der ge1si'lichen Gaben 
verliangt, so müssen wir zu ihrer Quelle zurück
kehren und demüti,g, aber voUer Y·ertrauen, heten: 
„Komm Schöpfor Geist und erwecke unter uns die 
Fülle der Gaben, die wir schon empfangen ha'ben". 
Nur so werden wir unseren Freunden und Nach
harn, unserer Gesellschaft und u:nser·en Völkern et
w.ais miti!eilen können von ,der Weisheit und dem 
V er.stand, dem Rat und der Stärke, der Erkenntni•s 
und 'der Furcht des Herrn, die a1us der beständigen 

Gemeinschaft mit Gott stammen. Dazu helfe uns 
Got1, der Heilige Geist! 

Die Präsidenten 
'des Okwnenischen Rates der Kirchen 

(Erzbischof) Mkhael Cantuar - Canterbury 
(Erzbischof) Iakovos - New York 
(Sir) Fmncis Ibiam - Enugu 
(Rektor) David G. Moses - Nagpur 
(Kirchenpräsident) Martin Niemöller 

Wiesbaden 
J. H. Oldha;m - St. Leonards-on-Seia 
Chm.les Parlin - New York 

Nr. 9) Buchbesprechung 

Siegfried PJath: Furcht Gottes. Der Begriff jar·e 
im Alten Testament. 

EVA Berlin 1963, 143 S. 

(Sel.bsi·anzei1gc des V erfässers) 

Bei den Begriffen „Gott fürchten", „Goüesfurcht", 
„die Gottesfürchtigen", „der furchthare Gott" und 
der Formerl „fürchte dich nicht" handelt es sich im 
AT um Ausdrücke, die in der israeiitirs.ch-jüdischen 
Frömmigkeitsgeschichte eine ganz z;entralc Stellung 
einnehmen. Für 'den deutschen Wortstamm .,,Furicht" 
steht im Hebräischen in weit üherwiergender Mehr
heit der Begriff jare. „jare ist Ausdruck für die 
Todesangst des auserwählten Volkes vor Gottes Zom 
u n d für ehe Reaktion der Frommen a:uf die ver
gehende Uebe Gott.es. Die „Furcht vor Go.ff" in 
Theophanien wird untersagt, u n d s.iis·e wird als 
Ausdruck r·e·chter Lehen:sha.liurng neben dem Gebot 
der Liebe gefordert. jar·e hez·eichniet die Stellung 
der Hetden als hebende Angst vor dem Gott Is
raels und die jahvegemäße Stellung der Frommen 
a.ls ,Gottesfürchtige', die in Liebe und Vertrauen 
21u Jahv·e aufblicken und seines Heils gewiß sind. 
„Furchtbar" irst Jahve, der skh gewaltig und sdueck
.lich in Natur und Geschichte erweist u n. d „:furcht
bar" ist .er, der den Bund unid die Gnade bewahrt 
denen, die ihn .liehen. Und schHeßltch begegnet 
„Gottes:Curcht" .als temni.n:us tedmincus für religio" 
(S. Sl. 

Wte kommt es, daß devselhe Begriff so vielschich
tige Bedeurung haben kann? Dies.er Entwicklungs
g,eschichte nachzuspüren, hat der Vf. in seiner Ab
handlung unternommen. 

Dabei hat sich her.ausgestellt, daß der inhaltlichen 
Bedeutung des Begri.ffs jeweilig eine be:sümmte for
male Prägung in einer der literarischen Schichten 
des AT entspricht. Arns der Klassifizierung der 
v;er.schiedenen Formelkategorien .ergeben siich für 
die Fragen der Quellenanalyse und der literarischen 
Schicht.e:n sehr wesentliche Ko111&equenzen, di1e hier 
nicht näher herausgestellt werden sollen. 

Wichtiger sind in diesem Rahmen die ·theologischen 
Ergebni.sse, die für die Verküirndigung nutzbar ge
macht werden können. 
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So lrnt sich in dem ersten Kapitel. in dem j,are als 
„Furcht vor Menschen" nach seiner inhalitJi.chen Be
deutung befragt wird, ergehen, daß das AT nicht 
die „Zweigleisigkeit unserer moderinen Gedanken
welt" kennt, „die bewußt nehen religiösen Denk
und Gefühlska1·egorien nich:treligiöse aufhauen kann" 
(S. 9). Furcht, auch als Ausdruck für Angst vor 
Menschen, ist immer Ausdruck ei:ner hes.timmten 
Haltung gegenüber Gott. Wo Furcht vor MeITTschen 
aufkO'mmt. wird im selben Auge111hlick Fmcht vor 
Goit slchthar. „Denn die Furcht g1brt sich als elne 
der vVurz.eln zu erkennen, die Miß.twuen in diie 
Verheißungen Gottes säen und damit das Gottes
verhältnis des Menschen aufs s•chärfot.e vengiften" 
(S. 29). Menschenfurcht wird zur Rivalin der Got
tesfurcht. 

Diese Spannung kommt auch immer wieder im 2. 
Kapitel zum Vorschein, wo die Bedeutung der Got
tesfurcht untersucht wird, .besonders im Abschnitt 
über die Formel „Fürchte dich nicht'". 

Auch dai, wo jarc no•ch in elementarer Bedeutung al1s 
„Angst vor Gott" gebraucht wird, bezei·chnet .es 
nicht „eine panische und in die Flucht jwgendei 
Angsl", „sondern eine Furcht, die ihr Objekt nicht 
fliehen will und die NöUgurn.g zur Unterwerfung 
und Verehrung ver.spürt" (S. 124). fün Uherbliok 
über cU.e geschichtliche Entwicklung des Begriffs 
z;eigt, daß er diese Grundbedeutung i:m gesamten 
AT beibehält, auch dort, wo er skh mit Beigriffen 
der Liehe, des V erir.a:uens und der Zune1gung paart. 
Er bleibt nicht auf eine Gefüh1squalität beschränkt, 
sondern w.ird Ausdruck für d1e Ges.aimthaltrnn.g ei
nes Menschen, die am jeweiligen Go.ttes.bild orien
tiieri ist. 

So ka:nn etwa in den neb:Hsiischen Erzählungen das 
Prädikat „goUesfürchüi•g" jemandem zugesprochen 
werden, der .sich allein auf seinen Gott verläßt, 
:ihm in seinem H&ndeln gehor.sam is'i und die An
erkennung anderer mH Jahve rivaltsie:render GötteT 
oder mens·chl:kher Mächte verweigeDt. 

So k.ann etwa im dcut.eronomvstis·chen Ges1chichts
w·-E:rL „Gott fürchi:en" im objdciiven Sinne die Hal
tung des Menschen Gott gegenüber beschreiben und 
in der Weishei1tsliteroa1.ur „Gottesfmcht" zum Syno
nym für Frömm:igk.eit und GI,aruben.sz.ugehörigkeit 
werden, W•OO - grob gesagt - die Bezeichnung „die 
GottesfüDchügen:· in den Ps·ahnen auch ausdrückt. 
Lm .e:i!nllelnen .aiher sind 'starke inhaltliche Nuancie
rung.en hemusgear.beiitct. 

Den verschiedenen inhahlichen Füllungen das Be
griffs .entsprechen die vernchiedenen Ursachen der 
Go.tte.sfur.cht. Di1c „Furcht" karm. Reaktion auf Got
lics Handel-n, freie Leistung des Menschen aus bes
serer Einskht oder GnaJdengJabe Gottess sein. 

Von sdhsl erhebt skh die Fmge, warum ausge
rechnet ein Furchtbcgriff und nicht ein faebes- oder 
v.ertr.auensihegriff zum ierminus technicus für wahre 
Frömmi.gk·ei1t werden konrnte. Dazu nimmt der Vf. 
Stellung. Die Antwort ist implizit in dem Schluß
satz •enthalten: „Das „Gott.fürchten" i1s1 .... die 
gcfühls- und brewußtiSerrnsimäßige Anerkennung des 
Tot.ali,tätsansprnches Gottes, die freie Leistung des 
Menschen oder Gn&deng.a;b.e Got1t.es sein kann, sich 
im der Erfüllu111g seiner siHHchen Ansprüche äußert 
und die Mwchtansprüche aller anderen mH ihm ri
v1alisierenden Mächte a:blehnt" (S. 127). 
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